
Abstimmen und wählen 
 

Wann erhalte ich die Stimm-/Wahlunterlagen? 

 In der vierten Woche vor dem jeweiligen Urnengang. 

 Die Zustellung durch die Post erfolgt über die ganze Woche verteilt. Personen, die im 
gleichen Haushalt leben, erhalten deshalb die Unterlagen nicht immer am selben Tag.  

 
 
So üben Sie ihr Stimmrecht aus 

 Verwenden Sie nur die amtlichen Wahl- und Stimmzettel und füllen Sie diese eigenhändig 
und handschriftlich aus. 

 Falten Sie die Wahl- und Stimmzettel nicht. Reissen Sie die perforierten Wahl- und 
Stimmzettelbogen nicht auseinander. Das Stimmzettelkuvert hat Format C5, ausgefüllte 
Stimmzettel können so ungefaltet in das Kuvert gelegt werden. Sie erleichtern so die Arbeit 
des Wahlbüros. 

 
 
Briefliche Stimmabgabe 

 Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis auf der Vorderseite. 

 Legen Sie die Wahl- und Stimmzettel in das Stimmzettelkuvert und verschliessen Sie es. 

 Legen Sie den Stimmrechtsausweis und das Stimmzettelkuvert ins Antwortkuvert 
(Zustellkuvert). 

 Kontrollieren Sie, ob im Adressfenster die Anschrift der Gemeinde erscheint. 

 Geben Sie das Antwortkuvert rechtzeitig zur Post. Wahl- und Stimmzettel, die das Wahlbüro 
mit der Post nicht bis zur Urnenschliessung am Sonntag erreichen, können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 Der Briefkasten beim Gemeindehaus wird letztmals am Sonntag um 10.00 Uhr geleert. 
 
 
Persönliche Stimmabgabe an der Urne 

 Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis auf der Vorderseite. 

 Nehmen Sie diesen Stimmrechtsausweis mit und geben Sie ihn an der Urne ab.  

 Legen Sie die Wahl- und Stimmzettel persönlich in die Urne. 

 Beachten Sie die Rubrik Urnenstandorte und Öffnungszeiten. 
 
 
Stimmabgabe durch Stellvertretung 

 Sie können sich durch eine andere stimmberechtigte Person an der Urne vertreten lassen. 

 Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis und geben Sie diesen Ihrer Vertretung 
zusammen mit Ihren Wahl- und Stimmzetteln mit. 

 Die Stellvertretung darf höchstens zwei weitere Personen vertreten. Sie muss gleichzeitig 
ihren eigenen Stimmrechtsausweis an der Urne abgeben. 

 
 
Bitte beachten Sie diese Vorschriften, Ihre Stimmabgabe könnte sonst ungültig sein! 
 


